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Saldoerklärun-
gen und Aufhe-
bungsverträge
im Arbeitsrecht
bergen grosse
Gefahren in sich.
Der Arbeitgeber
kann trotz Saldo-
erklärung oder
Aufhebungsver-

trag weiterhin zur Kasse gebeten werden.
Der Arbeitnehmer trägt das Risiko, dass er
seine Ansprüche der Arbeitslosenversiche-
rung gegenüber gefährdet.

Für einen Arbeitgeber gibt es praktisch nichts
Lästigeres als Forderungen, mit denen man
nicht gerechnet hat. Um dieser Ungewissheit
vorzubeugen, greifen viele Arbeitgeber beim
Austritt des Arbeitnehmers zum vermeintli-
chenWundermittel der Saldoquittung,ausder
hervorgeht, dass die Parteien per Saldo aller
gegenseitigen Ansprüche auseinanderge-
setzt sind.Danach fühlen sich die Arbeitgeber
in Sicherheit, viele jedoch nur irrtümlich.Wes-
halb?

Das Verzichtsverbot
Nach Art. 341 Abs. 1 OR kann der Arbeitneh-
mer während der Dauer des Arbeitsverhält-
nisses und eines Monats nach dessen Beendi-
gung auf Forderungen, die sich aus zwingen-
den Bestimmungen des Gesetzes oder eines
GAV ergeben,nicht verzichten.

Folgen des Verstosses
Zu den zwingenden Bestimmungen gehören

Arbeitsrecht: eine «Per-Saldo-Lösung»
ist nicht immer eine Lösung per Saldo

u.a. Mindestlohnansprüche gemäss GAV, Zu-
schläge für Nacht- und Sonntagsarbeit nach
Arbeitsgesetz, Kinderzulagen, Ansprüche bei
Krankheit und Unfall, Entschädigungen bei
missbräuchlicher oder ungerechtfertig fristlo-
ser Entlassung.
Verzichtet nun ein Arbeitnehmer vor Ablauf
eines Monates seit Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses auf solche Ansprüche, so ist dieser
Verzicht nichtig.FürdenArbeitgeberbedeutet
dies,dass er trotz einer Saldoquittungmitwei-
teren Forderungen des Arbeitneh-mers rech-
nenmuss.
Der Arbeitnehmer muss eine Verzichtserklä-
rung, welche gegen das Verzichtsverbot ver-
stösst, nicht widerrufen. Er kann mit der Gel-
tendmachung seinerAnsprüchebis vorAblauf
der Verjährungsfrist zuwarten. Die Verjäh-
rungsfristen betragen für Lohn fünf und für
Ent-schädigungsansprüche aus missbräuchli-
cher oder ungerechtfertigt fristloser Entlas-
sung zehn Jahre.
Daraus wird ersichtlich, dass sich so manche
«Per-Saldo»-Lösung eben gerade nicht als Lö-
sung per Saldo aller Ansprüche entpuppt.

Kein Verstoss nach Ablauf derMonatsfrist
Nach Ablauf der Monatsfrist ist auch ein Ver-
zicht auf zwingende Ansprüche grundsätzlich
gültig.DerVerzicht kann danach nur nochwe-
gen Willensmängeln, wie beispielsweise Irr-
tum oder Drohung, angefochten werden.

Aufhebungsvertrag
Vonder Saldoquittung ist derAufhebungsver-
trag zu unterscheiden. Dieser hat zum Zweck,
dasArbeitsverhältnis imgegenseitigenEinver-

nehmen aufzulösen. Der Aufhebungsvertrag
wirkt in der Regel nur für die Zukunft, kann al-
lerdings auchVerzichtserklärungen bezüglich
bereits entstandener Forderungen enthalten,
welche dann den Anforderungen an das Ver-
zichtsverbot genügenmüssen.
Im Rahmen eines Aufhebungsvertrages ver-
zichtet der Arbeitnehmer hauptsächlich auf
KündigungsschutzrechteundLohnansprüche
während der Kündigungsfrist.
Grundsätzlich kann der Arbeitsvertrag im ge-
genseitigen Einverständnis jederzeit und oh-
ne Einhaltung einer Kündigungsfrist oder ei-
ner festen Vertragszeit beendet werden.
Grenzen sind dann gesetzt, wenn mit einem
Aufhebungsvertrag zwingende Gesetzes-
oder GAV-Bestimmungen umgangen werden
sollen. In einem solchen Fall werden die um-
gangenen Schutzvorschriften trotzdemange-
wandt.

DasBundesgericht verlangt,dassdemVerzicht
des Arbeitnehmers auf zwingende Rechtspo-
sitionenmindestensgleichwertigeKonzessio-
nendesArbeitgebers gegenüber stehenmüs-
sen. Eine Ausnahme liegt vor, wenn die früh-
zeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses
vorwiegend im Interesse des Arbeitnehmers
liegt.
Zu beachten ist, dass der Aufhebungsvertrag
den Tatbestand der selbstverschuldeten Ar-
beitslosigkeit erfüllen kann,was bis zu 60 Ein-
stelltage zur Folge haben kann.

Fazit
Auf zwingende Ansprüche kann der Arbeit-
nehmer erst nach Ablauf eines Monats nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses verzich-
ten. Für nicht zwingende Ansprüche besteht
kein Verzichtsverbot.
Soll das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen
Einvernehmen aufgelöst werden und hat dies
zur Folge,dassderArbeitnehmer auf zwingen-
de Ansprüche verzichtet, ist der Aufhebungs-
vertrag nur gültig, wenn der Arbeitgeber den
Verzicht des Arbeitnehmers mit zusätzlichen
Leistungen reichlich kompensiert,es sei denn,
die vorzeitigeAufhebung liegevorwiegend im
Interesse des Arbeitnehmers.
Auch aus arbeitsrechtlicher Sicht gültige Sal-
doquittungen oder Aufhebungsverträge kön-
nen die Ansprüche gegenüber der Arbeitslo-
senversicherung gefährden.
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